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Mord am Marktplatz in Seligenstadt!
Zum Tod von Peter Nikolaus Dalquen am 22. Juli 1912 und dessen

„sozialdemokratischer Beerdigung" auf dem Friedhof in Seligenstadt

SELIGENSTADT. Ausgelassenheit herrschte in Seligenstadt an
dem vorletzten Wochenende im Juli 1912. Zuvor hatte sich ein ge-
waltiges Gewitter entladen, das zu lang anhaltenden Regengüssen
des nachts führte und angenehmer Abkühlung. Überdies begannen
die von den Kindern heißersehnten Sommerferien. Die Musikverei-
ne spielten auf zu Gartenkonzerten am Sonntagnachmittag und
Tanzbelustigungen am Abend - so bei Kaspar Friedmann (Gast-
haus zum „Riesen") oder der Witwe von Carl Burghardt (Gasthaus
zum „Schützenhof"). - Am frühen Montag morgen kehrten Peter Ni-
kolaus Dalquen (siehe nebenstehende Abbildung) und ein anderer
junger Mann von der Frankfurter Straße her kommend von einer
dieser Tanzbelustigungen nach Hause zurück. Nach Überqueren
des Marktplatzes wurde Peter Nikolaus Dalquen von einem Messer-
stecher attackiert und überlebte dies nicht.
Am 23. Juli 1912 vermeldet das „Offenbacher Abendblatt", dass die
Leiche des SPD-Parteigenossen Nikolaus Dalquen seziert worden
und dieser an zwei Messerstichen gestorben sei. „Der Messerste-
cher heißt Vogt, mißratener Sohn, anständiger Eitern", heißt es dort
weiter. Dalquen sei auch Mitglied des Arbeitergesangvereins „Bru-
derkette" und des Küferverbandes gewesen. Genosse Kaul werde
anstelle der Geistlichkeit, die die Beerdigung verweigert habe, die
Grabrede halten, in der nächsten Ausgabe des „Offenbacher A-
bendblatts" vom 24. Juli erfolgt ein längerer Artikel über die Beerdi-
gung des Genossen Dalquen: „Es war ein Leichenbegräbnis, wie es

Seligenstadt noch nie gesehen hat. Wenn ganz Seligenstadt auf den Beinen war, dann vielleicht auch deshalb, weil
die Geistlichkeit nicht wie gewohnt dabei war. Die Grabrede hielt Genosse Kaul. Die Bürgermeisterei, das heißt Herr
Singer, hatte es für nötig befunden, auf der Bescheinigung über die Genehmigung zur Leichenrede zu dekretieren,
daß Beleidigungen der Geistlichkeit und der Behörden zu unterlassen sind. Herr Singer will am kommenden Sams-
tag wieder gewählt werden. Zunächst sei aber bemerkt, daß zu Beleidigungen der Geistlichkeit wegen der verweiger-
ten kirchlichen Beerdigung gar kein Anlaß vorliegt. Sie hat vielleicht unklug gehandelt, uns zum ersten Male im
frommen Seligenstadt Gelegenheit zu geben, daß wir zeigen konnten, wie man auch ohne die Kirche würdig zur letz-
ten Ruhe kommen kann. Aber die Herren haben nur konsequent gehandelt, denn von der verweigerten Handlung hat
der Verstorbene zu Lebzeiten ja nie etwas wissen wollen." Das Kreisamt allerdings habe den in Seligenstadt stets
üblichen Leichenzug vom Trauerhaus1 aus wegen des befürchteten „Auflaufs" untersagt. - In einem späteren Beitrag

1 Gasthaus zum „Goldenen Fass", damals Fauteigasse 5 (heute Nr. 1), betrieben von Hans Fleischmann, dem Schwiegervater
der Schwester des Getöteten. Die Mutter Katharina Dalquen geb. Beike wohnte dort bis zu ihrem Tod am 22.1.1929, bis
1911 wohnte diese mit ihrem jüngeren Sohn in dem von ihrem Ehemann geerbten Haus Aschaffenburger Straße 57.



des „Offenbacher Abendblatts" vom 18. November 1912 wird nochmals auf die vergeblichen Bemühungen der Mutter
des Peter Nikolaus Dalquen eingegangen, die Leiche ihres erstochenen Sohnes in das Trauerhaus zurückbringen zu
dürfen. Wegen anderer Handhabung in einem anderen Fall soll dann Bürgermeister Singer entgegen seiner Darstel-
lung vier Monate zuvor geäußert haben: „Ja, die Geistlichkeit hat es nicht gestattet."- Hierzu die Widerworte der Zei-
tung: „Wir stellen fest: Die Geistlichkeit hat hier überhaupt nichts zu gestatten, denn der Friedhof gehört der politi-
schen Gemeinde. Da die Geistlichkeit außerdem die Beerdigung abgelehnt hatte, war sie sowieso ganz ausgeschal-
tet." Süffisant heißt es weiterhin: „Die Sozialdemokratie ist schon seit Jahren an derartige Praktiken Singers gewöhnt
und erwartet auch, solange er unter dem Banne der Geistlichkeit steht, nichts anderes von ihm. Sein ausgesproche-
ner Haß gegen alle ihm nicht Gleichgesinnten diktiert ihm unbewußt seine Maßnahmen. Gelegentlich seiner Wie-
derwahl in der Wählerversammlung im Riesensaale hatte er gesagt: »Niemand zu lieb und niemand zu leid, so mög'
es bleiben allezeit.« Wir haben wenig Hoffnung, daß dies einmal in Erfüllung geht."
Die nächsten Seiten sind der Darstellung dieser und anderer Ereignisse gewidmet - nach der anderen Version des
„Seligenstädter Anzeigers" im Originaltext nach damaliger Rechtschreibung. Ein Hinweis sei noch gegeben: Der Fa-
milienname Dalquen sollte korrekterweise „Dalken" ausgesprochen werden. Hier nun noch ein Auszug zur Familie.

Seligenstadt, den 8. Dezember 2006

Zur Familie des Hermann Josef Dalquen II.

Hermann Josef [Dalquen] II., getauft am 27.8.1810. Pate
war sein Großvater Hermann Josef I. Am 12.5.1845 heiratete
er die 38-jährige Elisabeth Weidner geb. Tilger, Witwe des
Gastwirts [Peter Joseph Weidner, Tochter des] Johann Tilger,
Müller aus Münster, und der [Maria] Eva [geb.] Schmitt. Deren
Gastwirtschaft betrieben die beiden weiter. Hermann Josef II.
war Küfermeister. 1859 ist er Trauzeuge bei seinem Bruder
Johann Michael Josef. Hermann Josefs Frau starb 68-jährig
am 12.6.1874. Seine zweite Ehe ging er am 8.9.1874 ein mit
Katharina Beike, geboren am 11.10.1847, also 37 Jahre jün-
ger als ihr Gatte. Sie war die Tochter des Seligenstädter Fi-
schers Peter Marzeliin Beike und der Margarethe [geb.] Huf-
nagel. Trauzeugen waren Dr. Johann Baptist Weckerle, Pro-
fessor am Seligenstädter Progymnasium, und der Glöckner
(Messner) Karl Kirchner. Hermann Josef II. starb am
11.9.1888 78-jährig. Seine Witwe wohnte in der Aschaffen-
burger Straße 57 neben der „Alten Post". Sie starb am
22.1.1929 im 82. Lebensjahr. Bleibt noch anzumerken, dass
die Beike[s] auch eine alte Lütticher Familie sind. - Zu Her-
mann Josef II. fand ich im Nachlass des Dr. Seibert, Staats-
archiv Darmstadt, Konvolut 10, Faszikel 7, Blatt 65v folgende
Notiz: „Hermann Josef II. Dalquen, genannt »Oscheroh« nach
dem französischen General Aujereau, der sich durch große
Kriegskontributionen im Maingebiet unbeliebt machte..." -
Demnach verstand man in Seligenstadt unter einem „Osche-
roh" einen „ungehobelten, gewalttätigen Kerl" (nach E. G.
Franz, S. 482). Daraus lässt sich schließen, dass Hermann
Josef II. in seinem Geschäftsgebaren und seinem persönli-
chen Umgang eine nicht gerade sehr umgängliche und lie-
benswürdige Erscheinung gewesen sein muss. Dr. Ludwig
Dalquen hat ihn noch persönlich gekannt. In seinen „Lebens-
erinnerungen", S. 4, schreibt er: „Der älteste Dalquen, der mir
etwa 1880 begegnete im 2. Gymnasialjahr in Aschaffenburg
war Hermann Josef, der um zwei Jahre ältere Bruder meines
Großvaters Konrad Josef Dalquen. In seiner Begleitung war
seine zweite Frau, 23-jährig, während Hermann Josef 70 Jah-
re alt war. Er war ein großer Mann mit noch ganz dunklem
Haar und aufrechtem Gang."[...]

Hermann Josef II. hatte aus seiner zweiten Ehe drei Kinder,
mit denen sein Zweig in der männlichen Linie ausstarb:
a) Katharina [Dalquen], getauft am 28.11.1875. Sie heira-

tete Johann Fleischmann. Ihre Nachkommen 2 betreiben
bzw. betrieben die Gastwirtschaft „Goldenes Fass" in Seli-
genstadt, Vautheigasse 1.

b) Hermann Josef [Dalquen] IV., wurde am 27.1.1875 ge-
boren. Er heiratete am 25.2.1905 Anna Maria Elisabeth
Sommer (*17.11.1877), die Tochter des Schreinermeisters
Martin Blasius Sommer und der Josefa [geb.] Nover. Her-
mann Josef IV. setzte das Küfer-/Wagnerhandwerk des Va-
ters und Großvaters fort. Mit ihm starb am 20.2.1950 der
letzte Dalquen in Seligenstadt, 300 Jahre nach der Ein-
wanderung des ersten. Seine Ehe blieb kinderlos. Seine
Witwe starb am 8.10.1965.

c) Peter Nicolaus [Dalquen], ebenfalls Küfer, wurde am
1.11.1885 geboren. Seine Sterbeurkunde vom 31.7.1912
nennt als Sterbedatum den 22.7.1912. „Vorstehend 18
Druckworte gestrichen", heißt es am Schluss der Urkunde.
- Diese 18 Worte beinhalten das harte Schicksal des 26-
jährigen: „Er wurde vor dem Betreten eines Gasthauses in
Seligenstadt aus Eifersucht durch einen Messerstich heim-
tückischermordet."

Es hat sich ein Foto dieser drei Geschwister Dalquen erhal-
ten, das von etwa 1905 stammen dürfte. Dieses u.a. wurden
mir freundlicherweise am 25.3.1967 von Frau Beike geb.
Brauneis, Seligenstadt, überlassen. Hermann Josef [Dalquen]
IV. war Pate ihres Mannes, des Sohnes von Max Beike, des-
sen Schwester Hermann Josef IV. geheiratet hatte.

Dieser Text ist zitiert nach Band XV - 1993 der „Beiträge zur Ge-
schichte der Familie Dalquen-d'Alquen", Seiten 556ff. (unter
Weglassung der Registerquellen). Die Abbildung auf der Titelseite
ist ein Ausschnitt des oben erwähnten Fotos, in den „Beiträgen" je-
doch falsch untertitelt mit: „Peter Marzeliin Dalquen". Alle familien-
geschichtlichen Beiträge sind inzwischen digitalisiert und erreichbar
unter der Adresse: www.dalquen.info.

gemeint ist die „Schwarz Kätt" Katharina Barbara Scholz
geb. Fleischmann (*24.9.1913), Ehefrau von Emil Scholz



Aus Nah und Fern.
Seligenstadt, den 23. Juli 1912.

Das Leben eines jungen Mannes
durch einen sicher geführten

Messerstich vernichtet.
Die großes Entsetzen unter der hiesigen Bevöl-

kerung hervorrufende Kunde durcheilte am gestri-
gen Montage in aller Frühe schon unsere Stadt.
Das Zentrum derselben - unmittelbar am Markt-
platz - war Zeuge dieser schauerlichen Tat. Es lie-
gen folgende Einzelheiten dem Tatbestande zu
Grunde: Beim Tagesgrauen trat der 27jährige Kü-
fer N[ikolaus] Dalquen3 mit dem 24jährigen Ar-
beiter A[dam] Luft von einer besuchten Tanzbe-
lustigung den Heimweg an, als beim Vorübergehen
am A[braham] Stein'sehen Wohnhause5 der dort
sich aufhaltende 23-jährige Handlungsreisende W.
Voigt nach einer kurzen Herausforderung dem
N[ikolaus] Dalquen einen Stich mit einem langen
Messer in die Schlagader des rechten Oberschen-
kels versetzte. Der Täter flüchtete hierauf in seine
Wohnung. Der Verletzte suchte mit Hilfe seines
Begleiters die Wohnung des Arztes auf, die er je-
doch unter ständigem Verschwinden seiner Kräfte
nicht mehr zu erreichen in der Lage war. Bis in die
Nähe des J[ean] Hofmann'sehen Anwesens in der
Bahnhofstraße6 angekommen, sank er trotz Aufbie-
tung aller seiner Kräfte zusammen, dem auch als-
bald der Tod infolge Verblutung folgte. In einer
großen Blutlache konnten Mutter und Angehörigen
den so tragisch ums Leben gekommenen jungen
Manne auffinden. Das Motiv zur Tat ist ein voraus-
gegangener Wirtshausstreit, der in beleidigenden
Vorwürfen seinen Anfang genommen hatte und ei-
gentlich mit dem Getöteten keinerlei Beziehung
hatte. Die Untersuchung ist bis jetzt noch nicht zu
Ende geführt; die Staatsanwaltschaft wird dieselbe
weiter fortsetzen. Voigt leugnet bis zur Stunde die
Tat, verwickelt sich aber bei neuen Vernehmungen
in Widersprüchen; er gibt an, in Notwehr gehandelt
zu haben. Großes Mitleid wendet sich seinen Eltern
zu, die einen durchaus ehrbaren Ruf genießen.
Gestern Nachmittag wurde er bei Sezierung der

3 Peter Nicolaus Dalquen, *1.11.1885, Sohn von Hermann
Joseph Dalquen I. und Katharina geb. Beike

4 Adam Luft, *28.6.1888, Sohn von Johann Adam Luft und
Elisabetha geb. Stenger

5 Haus Aschaffenburger Straße 2
6 damals Haus Bahnhofstraße 17 (heutige Hausnummer 15)

Leiche gegenübergestellt und trug bei seiner Ver-
nehmung ein auffallend kühles Wesen zur Schau.

§ Wählerversammlung.
Anläßlich der am nächsten Samstag stattfindenden

Bürgenneisterwahl hat sich ein Wahlkomitee gebildet,
das sich aus allen Kreisen und Schichten der Bevölke-
rung zusammensetzt. Dieses Komitee hat in einer am
letzten Sonntag im „Frankfurter Hof" stattgehabten
Sitzung die Ansicht ausgesprochen, daß der seitherige
Bürgermeister der Bürgerschaft Seligenstadts gegen-
über einen Bericht über seine Tätigkeit erstatten möge.
Herr Bürgermeister Singer7 ist auch sofort auf diesen
Wunsch eingegangen und hat sich bereit erklärt, in ei-
ner öffentlichen Versammlung sich über seine Dienst-
führung klar und offen auszusprechen. Wir8 verweisen
bezüglich dieser Versammlung auf den Annoncenteil.

Quelle: Seligenstädter Anzeiger Nr. 58 (50. Jahrgang
M i t t w o c h , 2 4 . J u l i 1 9 1 2 - S e i t e 2 '•;'• -.-'•••.[] '... /

Bekanntmachung.
Am 27. Juli 1912, mittags von 12 Uhr bis abends

9 Uhr wird die

Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde
Seligenstadt

vorgenommen.
Die Wahl findet statt: im kleinen Rathaussaale.
Alle Wahlberechtigten werden daher eingeladen, an

dem gedachten Termin sich persönlich einzufinden und
ihre Stimme abzugeben.

Zugleich wird darauf aufmerksam gemacht, daß
diejenigen, welche mit der Entrichtung der Kommunal-
steuer zur Zeit der Wahl sich länger als zwei Monate im
Rückstande befinden, zur Abstimmung nicht zugelassen
werden, und daß daher alle diejenigen, welche am 26.
Juli 1912 mit der Entrichtung der im Monat März 1912
fällig gewesenen Kommunalsteuer im Rückstande wa-
ren, nur dann zur Abstimmung zugelassen werden kön-
nen, wenn sie einen solchen Rückstand noch bis zur
Wahl abführen und, daß dies geschehen, dem Wahlvor-
stand durch Vorzeigung ihrer Steuerquittung nachwei-
sen.

Seligenstadt, den 19. Juli 1912.
Der Bürgermeister:

Singer.

Quelle: Seligenstädter Anzeiger Nr. 58 (50. Jahrgang) Mitt-
woch, 24. Juli 1912-Seite 3 :: &MM.

7 Richard Martin David Singer, *24.2.1865, Sohn von Fried-
rich Singer und Dorothea geb. Roth, oo Anna Maria Mar-
garethe geb. Grein, flO.2.1932 in Leipzig

8 im Text: Wie
'richtig eigentlich: 51. Jahrsang (weil ab 1862 erschienen!
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Arbeiter-Gesangverein „Bruderkette" Seliqenstadt.
TODES-ANZEIGE.

Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, unsere Mitglieder
von dem plötzlichen Hinscheiden unseres Mitgliedes

Herrn Nikolaus Dalquen, Küfer
in Kenntnis zu setzen. Wir verlieren an dem Verstorbenen ein

treues, eifriges Mitglied.
Ehre seinem Gedenken!

Der Vorstand.
Die Beerdigung findet Dienstag Nachmittag um 7 Uhr statt.

Es ist Pflicht eines jeden Mitgliedes dem Verstorbenen die letzte Eh-
re zu erweisen.

Quelle: Seligenstädter Anzeiger Nr. 58 (50. Jahrgang) Mitt-
woch, 24. Juli 1912-Sei te 4 Todesanzeige ••: :

Aus Nah und Fern.
Seligenstadt, den 26. Juli 1912.

Ein hochwichtiger Tag
steht morgen für die Wähler Seligenstadts, respfektive]
auch den Haussöhnen, letzteren jetzt künftig nach der
neuen Landgemeindeordnung, vor der wir an anderer
Stelle einen Auszug zum Abdruck bringen, bevor. Sie
sollen wiederum nach neun Jahren durch ihre Stimmab-
gabe entscheiden, wer ihre Interessen und die des städ-
tischen Gemeinwesens für die nächste Amtsperiode
vertreten soll. Dieser Frage noch einmal in den letzten
Stunden näherzutreten ist Pflicht eines jeden dazu Be-
rufenen und er wird nach Lage der Sache sehr leicht ein
gewissenhaft unparteiisches Urteil zu fällen vermögen.
Es ergeht von dem Wahlkomitee an die hiesige Wähler-
schaft der Ap[p]ell, unseren seitherigen bewährten Bür-
germeister, Herrn David Singer, nicht nur wiederzu-
wählen, sondern es als eine dringende Pflicht zu be-
trachten, unser bisheriges Stadtoberhaupt und unsere
Stadt durch einen glänzenden Wahlsieg zu ehren. Die-
ser Aufruf wird gewiß nicht unbeherzigt an das Ohr der
Wählerschaft erklingen, er fordert nur Wertschätzung,
die unserem Herrn Bürgermeister für seine bestens ge-
leiteten Verwaltungsgeschäfte gebührt. Werde deshalb,
wie es weiter heißt, der 27. Juli zu einem Ehrentag für
die ganze Gemeinde!

— Auf die heute Abend im „Riesen" stattfindende
Wählerversammlung sei in letzter Stunde nochmals
hingewiesen. Wie wir vernehmen, begegnet die Ver-
sammlung allgemeinem Interesse in der Bürgerschaft
Seligenstadts, weshalb eine anregende Aussprache
und ein starker Besuch zu erwarten steht, handelt es
sich doch um die ureigensten Interessen der gesamten
Einwohnerschaft.

§ Die neue Vernehmung des Täters Voigt
haben noch keine anderen Momente als die zu An-
fang gebracht. Er beharrt darauf in Notwehr ge-

handelt zu haben. Doch sind die Zeugenaussagen
demgegenüber schwer belastend. Seine Ueberfüh-
rung nach Darmstadt wird voraussichtlich nicht vor
der nächsten Woche erwartet.

Wer und wie darf man wählen!
Da in diesem und im kommenden Jahre in unserem

Städtchen Gemeindewahlen stattfinden, dürfte es von
Interesse sein, was uns die mit dem 1. April d[iesen]
J[ahre]s in Kraft getretene neue Landgemeindeord-
nung über diese Wahlen sagt.

Der Hauptzweck der neuen Ordnung ist, möglichst
alle Reklamationen zu vermeiden. Die Gemeindewah-
len werden vorgenommen ähnlich wie die Wahlen zum
Landtage.

Wahlberechtigt sind alle männlichen Einwohner,
welche die deutsche Reiehsangehörigkeit besitzen und
seit 3 Jahren in der Gemeinde wohnen, unter der Vor-
aussetzung, daß sie am Wahltag das 25. Lebensjahr
vollendet haben und vom 1. April des dem Rechnungs-
jahr, in welchem die Wahl stattfindet, vorhergehenden
Jahres an gemeindesteuerpflichtig sind. Wählen dürfen
auch die nicht zur Steuer herangezogenen sog[enann-
ten] Haussöhne. Söhne, die bei ihren Eltern in der
Landwirtschaft oder im Gewerbe tätig sind. Wenn
nicht ganz grobe Verstöße bei Aufstellung der Wähler-
liste nachzuweisen sind, kann eine Wahl auf Grund von
Einwendungen gegen die Aufstellung der Wählerliste
nicht mehr angefochten werden. Wer in der Liste
steht, darf wählen.

Bei der Offenlegung der Wählerlisten muß bereits
der Tag der Wahl bekannt gegeben werden, weil alle,
welche am Tage der Wahl 25 Jahre alt sind, wahlbe-
rechtigt [sind] und mit in die Wählerliste aufgenommen
werden müssen. Mindestens eine Woche vorher hat der
Bürgermeister die Wahlberechtigten zur Vornahme der
Wahl durch ortsübliche Bekanntmachung zu berufen. In
der Bekanntmachung müssen das Wahllokal, der Tag
und die Stunden, in denen abgestimmt werden kann,
genau angegeben sein.

Die Abstimmung erfolgt mit Stimmzetteln, die der
Abstimmende in einem amtlich gestempelten Um-
schlag überreicht. Damit der Wähler seinen Stimmzet-
tel gegen Beobachtung geschützt in den Umschlag zu
stecken vermag, muß ein der Beobachtung unzugäng-
licher, mit dem Wahllokal in unmittelbarer Verbin-
dung stehender besonderer Raum vorhanden sein. i0

Zum Zweck der Stimmabgabe nimmt der Wähler
einen amtlich abgestempelten Umschlag entgegen. Er

Amtliche Stimmzettel für den Wahlentscheid gab es da-
mals noch nicht. Der Wähler musste sich den Stimmzettel
eigenhändig anfertigen oder einen vorgedruckten Stimm-
zettel mit dem Kandidatennamen selbst besorgen. Nicht
außergewöhnlich waren auch in Umlauf gebrachte Stimm-
zettel zu Personen, die gar nicht kandidierten: bei dieser
Wahl fi'Tr Fran7 RiftHpr ("Jastwirf vran Rnmicrlipn K'aicpr"



begibt sich mit diesem in den abgesonderten Raum
und steckt den Stimmzettel in den Umschlag. Sodann
übergibt er, sobald sein Name in der Wählerliste aufge-
funden ist, den den Stimmzettel enthaltenden Umschlag
dem Wahlvorsteher, der diesen uneröfihet in die Wahl-
urne legt. Die erfolgte Abgabe ist in der Wählerliste bei
dem Namen des Abstimmenden zu vermerken.

Wähler, welche durch körperliche Gebrechen
behindert sind, ihre Stimmzettel eigenhändig in den
Umschlag zu legen und diesem dem Wahlvorsteher zu
übergeben, dürfen sich dabei der Hilfe einer Vertrau-
ensperson bedienen. Nach Ablauf der für die Abstim-
mung festgelegten Zeit dürfen nur noch diejenigen
Wähler zur Stimmabgabe zugelassen werden, welche
im Wahllokal bereits anwesend sind.

Die kostenlose Verabreichung von Speisen und
Getränken vor, bei und nach der Wahl, auch wenn
diese nicht vom Kandidaten selbst bezahlt werden,
sind jedes Mal für den Kreisrat ein Grund, von dem
Rechte der Beanstandung der Wahl von Amts wegen
Gebrauch zu machen.

Quelle: Seligenstädter Anzeiger Nr. 59 (50. Jahrgang)
Samstag, 27. Juli 1912-Seite 2 . :-

Eingesandt.
Für nachstehende Zeilen übernimmt die Redaktion dem

Leserpublikum gegenüber keinerlei Verantwortung.
Am letzten Dienstag fand hier die erste sozial-

demokratische Beerdigung statt. Wenn man Zeuge
einer solchen Feier ist, kommen einem gar sonder-
bare Gedanken. Welchen Sinn hat denn eigentlich
vom Standpunkte der Sozialdemokratie aus eine
solche Veranstaltung? Sie ist vollständig sinnlos.
Wenn alle Völker ihre Toten ehrten, und auch wir
heute noch den Leichnamen durch eine feierliche
Bestattung eine besondere Ehre erweisen, so liegt
diesen Veranstaltungen der Glaube an ein ewiges
Leben und an eine einstige Auferstehung zu Grun-
de. Die Leiber sind gleichsam nur Samenkörner,
die wir in die Erde senken, damit sie zu einem neu-
en, höheren Leben auferstehen. Von diesem Stand-
punkte aus begreifen wir die Ehre, die wir den Lei-
ber[n] unserer Verstorbenen erweisen. Sie sollen
verklärte Tempel der unsterblichen Seele werden.

Wem gilt nun aber die Ehre bei einer sozialde-
mokratischen Totenfeier? Einem bereits in Fäulnis
übergegangenen Körper, der sich bald in ein Häuf-
chen Asche auflöst und damit für immer in die
„Allmutter Erde" zurückversinkt. Denn an ein ewi-
ges Leben glaubt die Sozialdemokratie nicht.
„Leb' wohl auf Nimmerwiedersehen", das ist ihr
einziger Trostspruch am Grabe der Verstorbenen.
Und auf eine Auferstehung hofft sie nicht. Wahr-

lich ein würdiger Gegenstand für eine Totenfeier!
Doch sie hat auch eine ernste Seite.

Eine solche Feier ist eine Demonstration gegen
alles, was einem Christen, je jedem gläubigen
Menschen das Höchste und Heiligste ist. Sie ist ei-
ne Demonstration des Unglaubens. Das mögen sich
auch alle jene „guten Christen" merken, die eine
derartige Veranstaltung durch ihre feierliche Teil-
nahme verherrlichen helfen.

„ Christentum und Sozialdemokratie stehen sich
einander gegenüber wie Feuer und Wasser ", sagte
Bebel und der muß es doch wissen.

Ein Augenzeuge.

Es ist schon oft bemerkt worden, daß beim Vieh-
transport von der Bahn nach den Stallungen der Händ-
ler die Schuljugend in sehr reichem Maße beteiligt ist,
besonders jetzt in den Ferien. Nicht nur, daß es für je-
den nachlaufenden Jungen (viele trieben dabei das Vieh
sogar) gefährlich ist, gibt es auch Jungen, die in einem
das Vieh mit den ihnen von den Händlern übergegebe-
nen Stöcken zu schlagen gewohnt sind. Diese Ro[h]heit
und Unsitte gehört von maßgebenden Stellen, wie
Schule und Stadt aufs schärfste verboten und dürfte
auch beim Ausladen von Vieh an der Bahn unseren
Vierfüßlern mehr Schutz entgegengebracht werden,
denn vor noch nicht allzu langer Zeit fiel von Hieben
und Striemen bedeckt, ein Stück Vieh auf der Straße
zusammen. Von maßgebender Stelle bittet man um Ab-
hilfe. - Einer für Viele.
Anmerkfung] der Red[aktion]: Zu dem letzteren geschilder-
ten Falle ist von einem Tierschutzfreund, der zufällig Augen-
zeuge war, bereits Strafanzeige erstattet worden und könnten
nur solche unnachsichtliche Denunziationen ein wirksames
Vorbeugungsmittel für derartige Ro[h]heiten werden.
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Zur Bürgermeisterwahl!
Es scheint versucht zu werden, mit dem Namen des Un-
terzeichneten anläßlich der morgen stattfindenden Bür-
germeisterwahl Scherz zu treiben, indem Stimmzettel
mit meinem Namen in Umlauf gesetzt werden sollen.
Ich erkläre hiermit öffentlich, daß ich mit diesen Ma-
chenschaften nichts zu tun habe und bitte alle Wähler
Seligenstadts eine erste Wahl auch mit dem nötigen
Ernste zu behandeln. Franz Rieder. ''
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Siehe Anmerkung in Fußnote 10.


